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Studia Philosophica 53/94

ELMAR HOLENSTEIN

Worin unterscheiden sich die Gesellschaftsvertrige
der Schweizer- von jenen der Philosophiegeschichte?

Seit einiger Zeit rufen Politiker in verschiedenen Staaten zu
einem «neuen Gesellschaftsvertrag» auf. In der Schweiz ist es die
1993 neu in die Landesregierung gewdhlte Bundesrdtin Ruth Drei-
fuss, in den U.S.A. Prisident Bill Clinton, der im gleichen Jahr sein
Amt angetreten hat, in Frankreich Prisident Franc¢ois Mitterand,
dessen vierzehnjdhrige Amtszeit sich threm Ende nidhert. Es sind
Politiker, die wissen, dass jede Art der Amtsfiihrung und der Pro-
blemlosung «theoriegeladen » ist. Gewollt oder ungewollt, iiberlegt
oder nicht, bringt jeder Problemlosungsvorschlag staatsphilosophi-
sche Leitideen zum Ausdruck. Solche von den Politikern selber im
allgemeinen nur plakativ gedusserten Leitvorstellungen begrifflich
zu analysieren und im Vergleich mit den philosophiegeschichtlich
iiberlieferten Theorien zu evaluieren, ist eine Aufgabe, die Polito-
logen und Philosophen iiberlassen bleibt.

Was als erstes auffillt, ist die unterschiedliche Wortwahl. Clinton
spricht von einem « New Covenant». Gleiches kénnte man auch von
einer Vertreterin der Schweizerischen Eidgenossenschaft erwarten:
Die iltesten staatspolitischen Dokumente der Schweiz sind « Bundes-
briefe ». Statt einen «neuen Bund» fordert Ruth Dreifuss indes wie
Mitterand einen «neuen Gesellschaftsvertrag». Sie beruft sich dabei
auf den contrat social von Jean-Jacques Rousseau, in dessen Geburts-
stadt sie selber aufgewachsen ist. Welcher der beiden gleicherweise
geschichts- und damit auch gefiihlstrachtigen Begriffe ist der sach-
lich angemessenere? Es wird sich zeigen, dass das Neue an den
«neuen Gesellschaftsvertrigen», die in der Schweiz und weltweit an
der Zeit sind, in einer Verbindung liegt: in einer Verbindung von
Elementen, die typisch fiir «archaische » Biinde sind, mit Elementen,
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die charakteristisch fiir die «neuzeitlichen» Gesellschaftsvertriage
sind.

Was folgt, ist der Versuch einer typologischen Studie. Zwei Ty-
pen von Gesellschaftsvertrigen sollen gegeneinander ausgespielt
werden. Fiir den einen Typ stehen Biindnisse, wie man sie in kultur-
wissenschaftlich iiberaus anregender, bislang jedoch kaum eines phi-
losophischen Blickes gewiirdigter Weise in der Schweizergeschichte
findet: vom ersten erhaltenen Bundesbrief aus dem Jahre 1291 bis
zum gleichfalls schon legendédren und von eifrigen Mythenknackern
auf alle Zeitbedingtheiten hin durchsuchten «Friedensabkommen »
von 1937 in der schweizerischen Maschinen- und Metallindustrie.
Fiir den zweiten Typ stehen Gesellschaftsvertrige, wie sie im Ver-
lauf der neuzeitlichen Geschichte von Philosophen konzipiert worden
sind, am wirksamsten von Thomas Hobbes, John Locke und Jean-
Jacques Rousseau. Im ausgeprigtesten Gegensatz zum «eidgenossi-
schen Typ» steht der Hobbessche Vertrag.

Wenn heute ein vielstimmiger Ruf nach einem neuen Gesell-
schaftsvertrag laut wird, dann sind damit nicht nur revidierte Ver-
fassungstexte gemeint, die juristisch den sich rasch wandelnden Ver-
hiltnissen besser angepasst wiren. Auch das Bild der menschlichen
Gesellschaften und ihres Werdegangs, das in verschiedenen Varian-
ten den Gesellschaftsvertrigen von Hobbes bis Rousseau zugrun-
deliegt, ist revisionsbediirftig geworden.

Es ist an der Zeit, sich nicht mehr lidnger an den Verhiltnissen
und am Vertragswesen der biirgerlichen Gesellschaften Nordwest-
europas im 17. und 18. Jahrhundert zu orientieren. Es ist auch hoch-
ste Zeit, sich von den damaligen ethnologischen Vorstellungen vom
« Naturzustand » schriftloser Volker in anderen Erdteilen und — in
Analogie dazu — unserer eigenen Vorfahren zu 16sen. Ein schiefes
Bild der gesellschaftlichen Verhiltnisse, welche die Menschheit dazu
gebracht haben, sich staatlich zu organisieren, fiihrt fast unvermeid-
lich auch zu einem schiefen Bild in bezug auf die Funktionen eines
Staates und auf die Art und Weise der optimalen Wahrmehmung
dieser Funktionen.

Aspekt fiir Aspekt sollen nun die Unterschiede aufgezeigt wer-
den, auf die man stosst bei einem typologisierenden Vergleich der
historischen Gesellschaftsvertrige der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft mit den klassischen Gesellschaftsvertragsideen in der
neuzeitlichen Philosophie. Wichtige und «augenfillige » Unterschie-
de sind auszumachen in bezug auf (1) die Vertragspartner, (2) den
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Vertragsinhalt, (3) die Vertragssicherung und (4) die Art der Ver-
pflichtung, die man mit dem Vertrag eingeht.

1. Die Vertragspartner

Vertragspartner der philosophiegeschichtlichen Gesellschaftsver-
trige sind (alle oder einzelne) Individuen eines bestimmten Gebietes.
Wenn es nicht alle Bewohner sind, dann sind es Personen, die auf-
grund ihres Geschlechts, ihrer Abstammung, ihres Besitzes u.i.
privilegiert sind, und die in Anspruch nehmen, die Interessen aller
zu vertreten. Dagegen sind die Vertragspartner der eidgendssischen
Gesellschaftsvertrage in auffilliger Weise doppelt geschichtet. Es
sind Individuen und Korperschaften (Gemeinschaften), deren Mit-
glieder die Individuen gleichzeitig sind. Es handelt sich um Gemein-
schaften, die fiir sich einen gewissen (nicht-, vor-, teil- oder voll-
staatlichen) Autonomie-Status in Anspruch nehmen.

Die heutige Formel fiir die Vertragspartner der schweizerischen
Eidgenossenschaft lautet « Volk und Stinde». Gemeint sind die
stimmberechtigten Biirgerinnen und Biirger sowie die Kantone als
« souverdne » Gliedstaaten der Schweiz. Das Stimmenmehr und das
Stindemehr sind nicht deckungsgleich. Die Stimmkraft eines Kantons
ist nicht abhéngig von der Anzahl seiner stimmberechtigten Biirge-
rinnen und Biirger. Eine Gemeinschaft ist nicht gleich der Summe
ihrer Mitglieder. Fiir Verfassungsédnderungen ist beides erforderlich,
die Mehrheit der Individuen und die Mehrheit der Kantone.

Die Vertragspartner des Bundesbriefes von 1291 werden un-
einheitlich als Individuen, Gemeinschaften und Individuen einer Ge-
meinschaft angefiihrt: homines vallis Uranie, universitasque vallis de
Switz, ac communitas hominum intra montanorum vallis inferioris —
« die Talleute von Uri, die Talgemeinde von Schwyz und die Ge-
meinschaft der Leute von Nidwalden ». Fiir die nachfolgenden Bun-
desbriefe ist eine Mischung von Amtspersonen, Delegiertengremien,
Staatsbilirgern und Gemeinden typisch. Beispielhaft ist die Auf-
zdhlung im Stanser Verkommnis von 1481: « Wir Biirgermeister,
Schultheissen, Amminner, Rite, Biirger, Landleute und Gemeinden
gemeinlich dieser hiernach gemeldeten Stddte und Linder». Die
Vertragspartner des «Friedensabkommens» von 1937 in der Ma-
schinen- und Metallindustrie sind Korperschaften: «der Arbeit-
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geberverband schweizerischer Maschinen- & Metall-Industrieller ei-
nerseits und die vier nachstehenden Arbeitnehmerverbinde [...]
anderseits ». Dieses Sozialabkommen gehort mit zur Geschichte
«typischer» schweizerischer Gesellschaftsvertriage. Es lehnt sich in
Buchstaben und Geist offensichtlich an die alteidgendssischen Bun-
desbriefe an. Als eine Art « Bundesbrief der schweizerischen Wirt-
schaft » wurde das Friedensabkommen denn spéter auch angesehen'.

Wenn Ruth Dreifuss einen neuen Gesellschaftsvertrag fordert,
dann hat sie, als ehemalige Zentralsekretidrin des Schweizerischen
Gewerkschaftsbundes, wohl nicht nur Rousseau im Auge, auf den sie
namentlich verweist, sondern ebensosehr das eben erwihnte «Frie-
densabkommen ». Mit dem «neuen Gesellschaftsvertrag» meint sie
einen « Dachvertrag» fiir solidarische Beziehungen zwischen den
verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, insbesondere fiir die Be-
ziehungen zwischen den Geschlechtern, zwischen den Generationen,
zwischen Arbeitgebern und -nehmem, zwischen Wohlhabenden und
Schlechtergestellten?.

Wie sind die ersten Gesellschaftsvertrige der Menschheitsge-
schichte zu denken, wenn man die Gesellschaftsvertrige der Schwei-
zergeschichte als Leitbild nimmt, sich dabei an die heutigen Kennt-
nisse von Friihgeschichte und Ethnologie hilt und dariiber hinaus
auch noch die in einem «neuen Bund» zu bewiltigenden Probleme
von heute und morgen im Auge hat?

Nicht allein und ausschliesslich als Vertrige zwischen gleich-
berechtigten Individuen und nach dem Grundsatz «eine Person — ei-
ne Stimme» ! Die ersten staatlichen Gebilde sind nicht dadurch
entstanden, dass anfidnglich unabhingig voneinander lebende, einan-
der bekriegende Individuen sich vertraglich zu einem Verband zu-
sammenschlossen. Die Menschen sind nicht als Einzelgédnger aus dem
Tierreich herausgewachsen mit einem Leben, wie es Hobbes be-
schreibt : «solitary, poore, nasty, brutish and short»*. Hobbes geht

1 Vgl. E. WUTHRICH, SMUV-Prisident, in: NZZ, 18.7.1962, wiederab-
gedruckt in: B. DEGEN u.a. (Hg.), Arbeitsfrieden — Realitdit eines Mythos,
Ziirich 1987, S. 75 f.

2 «Ruth Dreifuss — politische Optionen: Ein NZZ-Gesprich mit der neuen
Bundesritin», in: NZZ, 3./4.4.1993, S. 23. — Rousseaus Gesellschaftsvertrag
ist ein Vertrag zwischen individuellen Vertragspartnern: « cet acte d’association
produit un corps moral et collectif, composé d’autant de membres que
I’assemblée a de voix» (Du Contrat Social, 1762, Chap. VI: «Du pacte
social »).

3 T. HOBBES, Leviathan, London 1651, Part I, Chap. 13.
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aufgrund eigener zeitgeschichtlicher Erfahrung von einem Zustand
aus, in welchen Menschen im Verlauf der Zeit geraten konnen und
auch immer wieder geraten. Einem solchen Zustand ist in einem
umfassenden Gesellschaftsvertrag Rechnung zu tragen. Aber was
Hobbes als Ausgangslage fiir den Gesellschaftsvertrag ansetzt, ent-
spricht weder dem Urzustand des Menschengeschlechts noch einem
Normalzustand, in den die Menschen von Natur aus zu allen Zeiten
zuriickzufallen geneigt sind. Darauf hat ein Gesellschaftsvertrag
gleichfalls Riicksicht zu nehmen.

Menschen werden in Familienverbénde, Stammesgemeinschaften,
Dorf- und Stadtgemeinden und in regionale Vereinigungen hinein-
geboren, ohne die bei weitem die meisten von ihnen gar nicht in der
Lage wiren, ein menschliches Leben zu fithren. Ohne solche Ein-
bettungen wiirden sie nicht zu den miindigen, autonomen Personen
heranwachsen, als die sie sich als Erwachsene verstehen. Ohne sie
wire, von Ausnahmen abgesehen, auch ihr Bestand als solche Perso-
nen gefdhrdet. Entsprechend kommen die Unverbildeten unter ihnen
nicht auf die Idee und sind auch nicht gewillt, einen Staatsvertrag
einzugehen, deren Tréger allein sie als Einzelwesen wiren und nicht
gleichfalls, und mit vergleichbarem Recht, die Korperschaften, als
deren Angehorige sie sich am ehesten wohl und sicher fiihlen.

Die Vertragspartner der alten Gesellschaftsvertrige sprechen
und handeln nicht nur fiir sich allein als vollig eigenstdndige Einzel-
personen oder aber stellvertretend, advokatorisch oder paternali-
stisch, fiir andere Einzelwesen, die aus irgendeinem Grund verhin-
dert sind, am Vertragsabschluss teilzunehmen (individualistische
Vertragskonzeption). Sie sprechen und handeln auch nicht nur als
Funktionire fiir ein Ganzes, deren unselbstindige Teile sie selber
und alle anderen Individuen ihrer Gemeinschaft sind, so, als wiren
sie zu nicht viel mehr als Ameisen in einem Ameisenstaat fahig
(biokommunistische Vertragskonzeption). Sie sprechen und handeln
als spezifisch menschliche Sozialwesen fiir sich selber als autonome
Einzelpersonen, fiir die nicht anwesenden Angehdrigen ihrer Ge-
meinschaften, deren Rechte und Pflichten sie vertreten, und fiir die
Gemeinschaften als Ganze, in die sie liber mannigfaltige (gefiihls-
und verstandesmissige) Beziehungen inkorporiert sind (sozialanthro-
pologische Vertragskonzeption). In dlteren Vertrdgen haben die Ge-
meinschaftsanliegen Prioritdt gegeniiber den Rechten der Individuen.
Die alten Bundesbriefe tragen die Siegel der Gemeinschaften, nicht
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die Unterschriften der einzelnen Teilnehmer. In neueren Gesell-
schaftsvertrdgen ist das Priorititsverhiltnis umgekehrt.

Die ersten Staaten sind das Ergebnis nicht eines Urformations-,
sondern eines Transformationsprozesses: Vorstaatliche Gemein-
schaften verwandelten sich in staatliche Gemeinschaften, indem, was
bislang bloss Gewohnheitsrecht war, zu formell deklariertem Recht
wurde*. Die Urgesellschaftsvertrige sind feierlich beschworene, 6f-
fentlich bekundete und spiter auch schriftlich festgehaltene Beteu-
erungen, ritualisierte Bekriftigungen und formalisierte Prizisie-
rungen von iiberkommenen Verhaltensweisen und Gewohnheits-
rechten. Aus angestammten Freiheiten und Solidaritdten werden
«verbriefte » Freiheiten und Beistandsverpflichtungen, festgehalten
in Freiheitsbriefen und Bundesbriefen.

Ein Caveat ist hier angebracht: Philosophen laufen Gefahr, beim
Bild, das sie von vorstaatlichen Gemeinschaften zeichnen, sich wei-
terhin an schlichte Konzeptualisierungen zu halten, die sie iiber
« Naturvolker » bei ihren klassischen Autoren vorfinden. Wo die em-
pirische Forschung sich um ein differenziertes Bild abmiiht, behilft
man sich philosophischerseits noch immer, allem angeblich iiber-
wundenen Cartesianismus zum Trotz, mit einer Reihe von Begriffs-
paaren, von deren Zweiteilungen man wéhnt, dass sie sich har-
monisch decken, koextensiv sind und im Verlauf der Geschichte ko-
variieren. Die einander polar entgegengesetzten Hilften hitten
danach bei allen Begriffspaaren (vorstaatliche Gemeinschaft — staat-
liche Gesellschaft, intuitiv — kritisch, instinktiv — reflektiert usw.)
den gleichen Umfang, und der Ubergang von einem Begriff zu sei-
nem Gegenbegriff erfolgte bei allen gleichzeitig. In vorstaatlichen

4 A. DE TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique I, Paris 1835/1961,
S. 58: «La société communale existe chez tous les peuples, quels que soient
leurs usages et leurs lois; c’est ’homme qui fait les royaumes et crée les
républiques ; la commune parait sortir directement des mains de Dieu. » — Wie
hat man sich den Transformationsprozess der vorstaatlichen Gemeinschaften in
staatliche Gesellschaften vorzustellen ? Die Verhiltnisse in der « Urschweiz »
konnen als Modell dienen. Aus alpwirtschaftlichen Genossenschaften erwuch-
sen im Verlauf der Zeit politische Schwurgenossenschaften erst innerhalb eines
Tals, dann iiber benachbarte Tiler hinweg. Vgl. H. LUTHY, Die Schweiz als
Antithese (1963), Ziirich 1969, S. 16: «Dieselbe Friihlingsversammlung, die
in jedem Tal ohnehin zusammentreten musste, um den Zeitpunkt des Alpauf-
zugs festzulegen, die Hirten zu bestimmen, die gemeinsame Wiederherstellung
der durch den Winter zerstorten Wege, Briicken und Verbauungen zu or-
ganisieren, wihlte auch die politischen Fiihrer, ernannte die Richter und ent-
schied, wenn es notig war, liber Krieg und Frieden. »
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Lebenswelten wiren dumpfe Zusammengehorigkeitsgefiithle und
-zwidnge und bloss intuitives, prireflexives und unthematisiertes
Wissen bestimmend, wihrend sich moderne Staaten durch transpa-
rente Kooperationsvertrige, rationales, reflektiertes und kritisches
Wissen und freie Entscheidungen hervortun wiirden. Menschen, die
sich von Tieren durch ihre Sprachfdahigkeit unterscheiden, sind
jedoch auch fdhig zur Reflexion und zur Einnahme unterschiedlicher
Standpunkte. Zu den elementaren menschlichen Sprachfdhigkeiten
gehoren die Kompetenz zur Metasprache (zu Aussagen nicht nur
iiber die Welt, sondern reflexiv auch iiber Sprecher und Gespro-
chenes) und die Kompetenz zur Paraphrase (zur Umschreibung
desselben Gegenstandes in verschiedenen Hinsichten). Zu einer frii-
hen Sprachfidhigkeit gehort ebenfalls die Kompetenz, verschiedene
Personen, besonders sich und seine Ansprechpartner, im Singular
und im Plural, sich selbst einschliessend oder ausschliessend, aus-
einanderzuhalten. Hinzu kommt, dass Lebewesen normalerweise die
Tendenz haben, von ihren speziesspezifischen Fidhigkeiten auch
Gebrauch zu machen. Zumindest gilt das fiir die Sprachkompetenz.
Wenn man sich von den kognitiven und sozialen Fihigkeiten von
Menschen anderer Zeiten und anderer Kulturen eine Vorstellung
machen will, diirfte es hilfreich sein, sich an ihren linguistischen und
kommunikativen Kompetenzen zu orientieren.

Die heutigen Gegner einer doppelten oder gemischten Gesell-
schaftsvertragspartnerschaft (Individuen und Korperschaften) wer-
den geneigt sein, in dieser ein Zwitterphdnomen zu sehen, das ty-
pisch fiir einen Staat ist, der die Entwicklung zu einer «modernen
Demokratie » erst zur Hilfte geschafft hat. Nach diesem oft mehr
latenten als patent gemachten Bild von einer linear und progressiv
sich wandelnden Geschichte sind die Gesellschaftsvertragspartner in
archaischen Gesellschaften Korperschaften (der Reihe nach Geburts-,
Berufs- und Gebietskorperschaften, in jedem Fall «Stidnde » ge-
nannt), in modernen Gesellschaften dagegen die («miindigen») In-
dividuen eines Gebietes. Bei einem solchen Geschichtsbild erscheint
die Schweiz mit ihrer gemischten Vertragspartmerschaft als ein Staat,
der in einer halbarchaischen, halbmodernen Zwischenphase der Ent-
wicklung steckengeblieben ist.

Betrachtet man jedoch die Europédische Union als ein in die
Zukunft weisendes staatspolitisches Gebilde, kommen Zweifel an der
neuzeitlichen Standardvorstellung einer linear-progressiven staats-
politischen Entwicklung. Die Europiische Union wird heute wie die
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Schweiz als «eine Art bundesstaatlicher Staatenbund » beschrieben.
Wie es fiir den schweizerischen Bundesstaat seit dem 19. Jahrhundert
typisch ist, zeichnet sich in der Europdischen Union immer mehr
eine gemischte Gesellschaftsvertragspartnerschaft (Individuen und
Gliedstaaten) ab. Ihre Teilstaaten haben sogar ein grosseres Gewicht
als «die 23 souverdnen Kantone» in der Schweiz. Bei Entschei-
dungen des Ministerrats sind Sperrminorititen vorgesehen, wie sie in
der Schweiz nicht moglich sind. Bei gewissen Geschiften ist das
Stimmengewicht der Mitgliedstaaten weder gleich noch der Bevol-
kerungszahl strikt entsprechend, sondern nach Groéssenordnungen
gestaffelt. Der kleinste Staat (Luxemburg) hat zwei Stimmen, die
vier grossten (Deutschland u.a.) haben zehn Stimmen, die iibrigen
eine Zahl dazwischen. Es ist auch moglich, dass in Zukunft neben
den Individuen und den Mitgliedstaaten Regionen als Vertragspart-
ner eines dritten Typs hinzukommen.

Eine den jeweiligen Verhiltnissen angepasste gemischte Gesell-
schaftsvertragspartnerschaft diirfte auch der Weg sein, auf dem welt-
weit die vielfdltigen Minderheitenprobleme zu 16sen sind. Statt als
iberholtes Zwittergebilde und Zwischenphase ist daher die tradi-
tionell schweizerische Gesellschaftsvertragspartnerschaft eher als
Zukunftsmodell zu wiirdigen. Statt mit einem einfachen linearen Ge-
schichtsverlauf haben wir es mit einem «dialektischen » zu tun, mit
einer Entwicklung von einer These (Korperschaften als Ver-
tragspartner) iiber eine Gegenthese (Individuen) zu einer Synthese
(Individuen und Korperschaften).

Staatsverfassungen sind nicht die einzigen Vertrige, in denen es
um das Zusammenleben von Personen geht. Eheschliisse sind ein
anderes Beispiel. Auf den ersten Blick scheint die Geschichte der
Ehevertridge das iiberlieferte lineare und fortschrittsglaubige Ge-
schichtsbild zu bestitigen. In archaischen Gesellschaften ist die Ehe-
schliessung eine Sache der Familien der beiden Heiratspartner. Im
Verlauf der Zeit bekamen die Heiratspartner ein immer gewich-
tigeres Selbstbestimmungsrecht. Aber selbst die modernsten Staaten
verzichten nicht auf ein Mitbestimmungsrecht in Form eines Veto-
rechts. Bei genauerem Hinsehen kommt man zum Ergebnis, dass der
Typ der Vertragspartnerschaft abhingig ist von den sozialen Ver-
pflichtungen, die sich fiir die einzelnen Korperschaften (Familien,
Gemeinden, Staaten) aus der Eheschliessung ergeben. Ubernimmt
eine Grossfamilie Fiirsorgepflichen gegeniiber einer in ihren « Clan »
eingeheirateten Person und dazu Erziehungs- und Ausbildungs-
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aufgaben gegeniiber den Nachkommen, so wird sie auch ein Mitbe-
stimmungsrecht beanspruchen. Sind solche Pflichten und Aufgaben
Sache der Heiratenden selber und nur in einem Notfall und in ganz
bestimmten Bereichen (Schulbildung) Sache des Staates, so werden
die Heiratenden das Recht in Anspruch nehmen, allein als Vertrags-
partner zu fungieren. Dem Staat werden sie nur die Festlegung allge-
meiner Vertragsbedingungen zugestehen. Die Ehevertragspartner-
schaft ist von der jeweiligen Lebensform abhéngig: Mit dieser wan-
delt sich auch jene. Je individualistischer die Lebensweise (in finan-
zieller, sozialer, weltanschaulicher u.a. Hinsicht), desto individua-
listischer die Vertragspartnerschaft. Leben Ehegatten nicht mehr in
einer eigenen Wohnung, sondern (mit frilheren Zeiten vergleichbar)
in einer Wohngemeinschaft, ist es dieser sehr bald nicht mehr
gleichgiiltig, wer mit wem eine Ehe eingeht.

Auch in Eheangelegenheiten zeichnet sich eine Synthese bzw., in
Abhiéngigkeit von der Lebensform, eine Vielfalt von Synthesen in
der Vertragspartnerschaft ab. Moderne Gesellschaften unterscheiden
sich von archaischen hauptsidchlich dadurch, dass sie den indivi-
duellen Vertragspartnern gegeniiber den korperschaftlichen eine
rechtliche Prioritét einrdumen, zumindest bei einem Eheschluss.

Im tiibrigen gleicht unser Verhiltnis den Staaten gegeniiber, in
denen wir leben, ebensosehr dem Verhiltnis von heranwachsenden
Kindern zu ihrer Familie wie jenem zwischen Ehegatten. In staatli-
che Gebilde werden wir, ohne gefragt zu werden, hineingeboren wie
in die Familie, in der wir aufwachsen. Vergleiche hinken bekannt-
lich. Aber auch hinkende Vergleiche kénnen aufschlussreich sein.

2. Der Vertragsinhalt

Nach den philosophiegeschichtlichen Gesellschaftsvertragsvor-
stellungen kommt es zur Bildung eines «zivilen» Staates, wenn die
einzelnen Menschen auf einen Teil ihrer Rechte («Freiheiten »)
verzichten, indem sie ihn einer 6ffentlichen Institution iibertragen.
Diese ist damit in der Lage und in der vertraglich geregelten Pflicht,
den Einzelnen die ihnen verbleibenden Rechte, auf die es ihnen vor
allem ankommt (Leben und Eigentum, Frieden, Ruhe, Gesetz und
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Ordnung) wirksamer zu sichern, als sie dies allein oder mittels pri-
vater Vereinigungen vermochten®.

Die alteidgendssichen Bundesbriefe haben inhaltlich eine andere
Ausrichtung. Es geht nicht um die Abtretung von Freiheitsrechten an
eine dritte Instanz, eine iibergeordnete staatliche Autoritdat (Hobbes’
Leviathan), die im Gegenzug die elementaren Rechtsanspriiche aller
in gleicher Weise schiitzt. Es geht vielmehr um eine wechselseitige
Zusicherung der je besonderen Rechte und Rechtsverhiltnisse eines
jeden Biindnispartners. Wenn es notwendig ist, bieten die Biindnis-
partner einander Beistand und Beihilfe an — «auf eigene Kosten »®.

Modell fiir die spdteren Bundesbriefe ist in diesem Punkt der
« Ziircher Bund » geworden, den die vier Waldstitte (Uri, Schwyz,
Unterwalden, Luzern) 1351 mit der Stadt Ziirich geschlossen haben:

«Es sollen eine jegliche Stadt, jegliches Land, jegliches Dorf, jeglicher
Hof, so [er] jemand zugehort, der in diesem Biindnis ist, bei ihren Ge-
richten, bei ihren Freiheiten, bei ihren Handvesten, bei ihren Rechten
und bei ihren guten Gewohnheiten ginzlich bleiben, wie sie es bisher
gefiihrt und getan haben, sodass niemand den andern daran krénken
noch schmilern soll, ohne alle Gefihrde. »

In der politischen Philosophie der Gegenwart geht man wie
selbstverstindlich von der Annahme aus, dass die Verrechtlichung
von Lebensformen und -gewohnheiten deren Vereinheitlichung
gleichkommt. Dazu zwei Zitate von zwei Tiibinger Philosophen:
«Die Normierung setzt dort an, wo das Handeln einen konstitutiven
Mangel an Einheit aufweist»’. « Als Rechtsgemeinschaft, insbeson-
dere als Verfassungsgemeinschaft ist eine Gesellschaft notwendig
unikulturell ; multikulturell ist allein die Gemeinschaft der einzelnen
Rechtsgemeinschaften »®. Es ist ein weit verbreitetes Vorurteil, dass

5 T. HOBBES, Leviathan, London 1651, Part I, Chap. 14 (vgl. Part II, Chap.
17): «That a man be willing, when others are so too, as far-forth, as for
Peace, and defence of himself he shall think it necessary, to lay down this right
to all things; [...] the mutual transfering of Right, is that which men call
CONTRACT. »

6 Bundesbrief vom August 1291. — Fiir die Beschaffung eines grossen Teils der
einschligigen Dokumente und der dazugehérigen Literatur habe ich Chr. Frei
zu danken.

7 R. BUBNER, «Die Einheit der Normen und die Vielfalt historischer
Maximen », in: O. MARQUARD (Hg.), Einheit und Vielfalt, Hamburg 1990, S.
87. — Hervorhebungen (Kursivsetzungen) sind in sdmtlichen Zitaten dieses
Aufsatzes hinzugefiigt.

8 O. HOFFE, «Eine Weltrepublik als Minimalstaat», in: Zeitschrift fiir
Kulturaustausch, 1993/1, S. 41.
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Homogenitit, zumindest rechtliche Homogenitét, fiir das Zusammen-
leben, wenn nicht notwendig, so doch vorteilhaft und daher in jedem
Fall ein erstrebenswertes Ideal ist.

Nicht nur Aristoteles war anderer Ansicht’. Auch die schwei-
zerischen Verhiltnisse legen anderes nahe, eine von vornherein dif-
ferenziertere Sicht: Einheit und Vielheit sind nicht nur miteinander
vertraglich. Sie sind einander auch bekommlich.

Die Einheit einer Familie beruht (in der Regel) nicht darauf,
dass ihre Mitglieder homogen sind, sondern gerade auf ihrer Ver-
schiedenheit. Man ist zusammen, weil man aufgrund der Verschie-
denheit einander etwas zu bieten hat, das der jeweils andere brauchen
kann. Eine Familie halten Geschlechts- und Generationsunterschiede
zusammen, einen Staat viele andere dazu. Wichtig ist allein, dass die
Verschiedenheiten, auf die ein Staat angewiesen ist, nicht, wie
Aristoteles glaubte, so naturgegeben und unverinderlich sind wie die
anatomischen und physiologischen Unterschiede von Geschlecht und
Alter. Die Verschiedenartigkeit, auf die es in einem Staat ankommt
(Funktionsverschiedenheit vor allem), muss sich grundsitzlich auf
Freiwilligkeit und allgemeines Einverstindnis stiitzen konnen, weil
Verschiedenartigkeit im Interesse aller ist. Insbesondere Unterschie-
de zwischen oben und unten (die Plidtze der Regierenden und Regier-
ten, der Michtigen und Schwachen, der Reichen und Armen) sollen
austauschbar sein.

Jemand konnte vermuten, dass die gegenseitige Zusicherung von
unterschiedlichen Rechten in den alteidgenossischen Bundesbriefen
nur damit zu tun hat, dass es in diesen Vertrdgen gar nicht um die
Griindung eines Staates, um die Uberfiihrung eines vorstaatlichen in
einen rechtsstaatlichen Zustand ging, sondern um einen Zusammen-
schluss bereits bestehender Staaten zu einem Staatenbund. Aber die
einzelnen politischen Gebilde, die sich zur Schweizerischen Eidge-
nossenschaft verbiindet haben, wiesen auch nach innen keineswegs
homogene Rechtsordnungen auf. Natiirlich stossen wir uns in der Al-
ten Eidgenossenschaft an Rechtsunterschieden, die wir heute nicht
mehr akzeptieren. Aber es gibt innerhalb einzelner Rechtsgemein-

9 Politik 1261a: «Der Staat besteht nicht nur aus vielen Menschen, sondern auch
aus verschiedenartigen. Aus Gleichen entsteht kein Staat. ». Menschen mit
unterschiedlichen Fihigkeiten und Lebensumstinden haben keine vollige
Chancengleichheit, von den ihnen gleicherweise zustehenden Rechten den
gleichen Gebrauch zu machen.
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schaften auch Rechtsverschiedenheiten, die nicht nur historisch zu
erkldren, sondern auch und bleibend funktional begriindbar sind.

Die Richtigkeit und Wichtigkeit der Rechtsgleichheit fiir alle Be-
wohner eines Staates in sehr vielen Belangen schliesst nicht aus, dass
es — ebenso gut begriindet — Bereiche gibt, in denen eine unein-
heitliche Rechtsordnung im Interesse aller ist. Fiir viele Probleme
(aktuelles Beispiel: Drogen) ist nicht von vornherein auszumachen,
welches die beste Gesetzgebung ist. Im Wettbewerb unterschiedlicher
Rechtsordnungen werden deren Stirken und Schwichen sichtbar.
Verschiedenartige Verfassungen mogen aufs Ganze gesehen einander
gleichwertig sein — in bezug auf konkrete Bedingungen, die an ver-
schiedenen Orten je andere sein konnen, sind sie es in der Regel
gerade nicht. Eine besondere, nicht verallgemeinerbare Gesetzge-
bung, den besonderen, nicht verallgemeinerbaren Verhéltnissen an-
gepasst, vermag fiir bestimmte legitime Zielsetzungen einen « Stand-
ortvorteil » zu erbringen, der unter anderen geographischen und ge-
sellschaftlichen Bedingungen nicht zu verwirklichen wiire!°.

Die Schweiz wére vermutlich ohne anhaltende und weitreichende
Rechtsvielfalt gar nicht zustandegekommen oder aber ldngst wieder
auseinandergefallen. Die Alte Eidgenossenschaft war im Spitmittel-
alter ein Biindnis, in welchem Landgebiete und Stddte mit nicht nur
unterschiedlichen Lebensformen, sondern auch unterschiedlichen
Rechtsordnungen gleichberechtigte Vertragspartner waren. Mit der
Glaubensspaltung im 16. Jahrhundert fand sich die Schweiz nach
anfianglichen kriegerischen Auseinandersetzungen schliesslich zu-
recht. Es brauchte dazu keinen Alleinherrscher, dem daran gelegen
war, sein Besitztum zusammenzuhalten. Man war bereits gewohnt
und geiibt, zum Schutz der eigenen Autonomie in einem Bund mit
Partnern zusammenzuwirken, bei denen nicht nur andere gesell-
schaftliche Zustidnde, sondern auch andere Rechtsverhiltnisse
herrschten. Unterschiede zu respektieren, hatten sich die so un-
gleichen Biindnispartner ja von Anfang an vertraglich zugesichert.
Als spiter anderssprachige Regionen als eigenstindige Kantone in
den Bund aufgenommen wurden, bereitete es dann auch keine be-

10 Dieser und die folgenden Abschnitte iiberschneiden und decken sich teilweise
wortlich mit Uberlegungen, die in einem Essay iiber « Vergleichende Kultur-
philosophie » erstmals zu Papier gebracht worden sind. Siehe R. A. MALL,
Hg., Philosophische Grundlagen der Interkulturalitit, Amsterdam 1994.
S. 130-132.
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sondere Miihe, Toleranz und Respekt des Anderen auf sprachliche
und sprachbedingte Verschiedenheit auszudehnen.

Die Verschrinkung von Einheit und Vielfalt, die man in der
Schweiz jahrhundertelang (im wortlichen Sinn des Verbums) be-
schworen und gepflegt hat, ist zu einem Wert geworden, den man
eigentlich kultiviert. Man kann diese Verschrinkung inzwischen als
Maxime und Programm auf allen Ebenen und in allen Bereichen der
Gesellschaft wiederfinden.

Nicht in der Prdaambel der Bundesverfassung oder eines mehr-
sprachigen Kantons findet sich ein ausdriickliches Bekenntnis zur
Pflege von «Einheit und Vielfalt», sondern in der Verfassung (von
1980) des einsprachigen Kantons Aargau mit einem verhiltnismissig
homogenen Territorium von nur 1400 km?2 und einer halben Million
Einwohner.

In einer Selbstdarstellung der Eidgenossischen Technischen
Hochschulen aus dem Jahre 1992 bildet die Anerkennung der eigenen
Diversitdt den selbstverstindlichen Ausgangspunkt. Dabei sind die
einzelnen Schulen und Anstalten im Vergleich mit akademischen
Monstergebilden in anderen Lindern von einer bescheidenen Gros-
senordnung. Thre Eigensténdigkeit wird zugleich geschichtlich, geo-
graphisch und funktional begriindet, ihr Zusammenschluss zu einem
einheitlich auftretenden Ganzen ausschliesslich funktional. Nicht eine
strukturale Ahnlichkeit wird als Grund der Zusammengehorigkeit
genannt, sondern eine Komplementaritit, also etwas, das auf Ver-
schiedenheit zuriickzufiihren ist:

« Der ETH-Bereich ist angesichts seiner Grosse und Diversitit nicht als
Monolith, sondern als Gemeinschaft von derzeit sechs Institutionen zu
betrachten. [...] Jede Institution des ETH-Bereichs hat ihre eigene
Tradition und besonderen Riickhalt am jeweiligen Standort. Sie verfiigt
iiber eine eigenstindige Mission und spezifische Stirken, die weiterhin
gepflegt und unterstiitzt werden. Anderseits sind die Institutionen auch
voneinander abhingig und befihigt, sich gegenseitig zu erginzen. »

Das Verhiltnis der Vertragspartner ist nicht primar ein solches
der Konkurrenz, in der alle dasselbe wollen, nimlich unverniinfti-
gerweise alles, und die es in Schranken zu weisen gilt. Es ist viel-
mehr, mit etwas Umsicht und Uberlegung betrachtet, ein Verhiltnis
der Komplementaritit, bei der jeder dem andern etwas zu bieten hat,
und die zu fordern sich lohnt.

In einer staatlichen Rechtsgemeinschaft besteht keine Notwen-
digkeit, Bereiche wie beispielsweise jenen der Hochschulen in jeder
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Beziehung «unikulturell » zu regeln. Nicht einmal fiir die ver-
schiedenen Abteilungen ein und derselben Hochschule ist dies not-
wendig oder auch nur vorteilhaft. « Monokulturen» sind nicht nur
der Natur nicht bekommlich. Auch den Gesellschaften sind sie es
nicht, selbst dann nicht, wenn sich eine solche als Rechts- oder gar
als Verfassungsgemeinschaft konstituiert. Formelle Normierungen
setzen keineswegs nur dort an, « wo das Handeln einen konstitutiven
Mangel an Einheit aufweist». Sie sind auch am Platz, wo das Han-
deln einen konstitutiven Mangel an Vielfalt aufweist, oder wo ein
solcher droht.

3. Die Vertragssicherung

Die Vereinbarungen des Gesellschaftsvertrags (Erhaltung von
Leben und Eigentum, Frieden, Ruhe, Gesetz und Ordnung) sind
sicherungsbediirftig. Eine rechtliche Vereinbarung ohne Sanktions-
moglichkeit, ohne Mittel, sie gegebenenfalls mit Zwang durchzu-
setzen und ihre Nichteinhaltung zu ahnden, ist, meinen manche, nur
das Papier wert, auf dem sie geschrieben steht. Nach Hobbes’ Staats-
modell braucht es dazu eine zentrale Instanz, die von den Vertrags-
partnern verschieden ist, die iiber den Parteien steht und allein iiber
alle Mittel verfiigt, die erforderlich sind, um dem Gesetz Nachach-
tung zu verschaffen. Stichworte sind: Uberparteilichkeit, Zentral-
organ, Zwangsbefugnis, Gewaltmonopol. «Recht und Befugnis zu
zwingen bedeuten also einerlei »'.

Auch in diesem Punkt hat man bei einer Orientierung an schwei-
zerischer Tradition und Erfahrung Anlass, sich nach Varianten und
alternativen Rechtsstaatsmodellen umzusehen. Philosophische Gesell-
schaftsvertragstheoretiker zerlegen den Vertrag in zwei Teile, einen
Vereinigungsvertrag, mit dem sich Individuen zu einer politischen
Korperschaft vergesellschaften, und einen Herrschaftsvertrag, mit
dem sich die Vertragspartner zur Sicherung und Vervollkommnung
ihres Zusammenschlusses einer Regierung unterwerfen. Die Biind-
nisse der Alten Eidgenossenschaft sind Kooperationsvertriage, mit
denen die Vertragspartner gerade eine solche von aussen hinzu-
tretende oder gar bestellte und ihnen dann iibergeordnete Schirm-
herrschaft abzuwehren oder zumindest stark einzuschrianken sich

11 I. KANT, Die Metaphysik der Sitten (1797), in: Akademie-Ausgabe, Bd. 6,
S. 232.
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vormehmen. Man vereinbart, die Gewihrleistung von Ruhe und
Frieden wie Geschifte wirtschaftlicher Art genossenschaftlich selber
in die Hand zu nehmen und moglichst mit mediativen Mitteln zu
regeln. Was zum Vereinigungs- oder Kooperationsvertrag hinzu-
kommt, ist nicht ein Herrschafts- und Unterwerfungsvertrag, son-
dern ein Schlichtungs- und Vermittlungsabkommen, in der Sprache
von 1937, ein « Friedensabkommen ». Die Vermittler und Schieds-
leute sind nicht von aussen hinzugezogene « Dritte ». Sie werden
mit Bedacht aus den eigenen Reihen bestellt.

Die Alte Eidgenossenschaft, institutionell weit mehr Staatenbund
als Bundesstaat, hatte weder ein zentrales Gericht noch ein zentrales
Vollzugsorgan, das befugt und in der Lage gewesen wire, einen Ge-
meinschafts- oder Mehrheitsbeschluss mit Gewalt durchzusetzen. Sie
hatte, das ist bezeichnend, einen Namen (den Gattungsnamen
« Confeederatio » bzw. « Eidgenossenschaft »), aber kein eigenes Sie-
gel. Fiir einen Streitfall wurden ad hoc zu bestellende Schlichtungs-
und Schiedsstellen vereinbart. Der Vollzug des Schiedsspruchs blieb
dabei der Entscheidung der einzelnen Mitglieder anheimgestellt. Das
Bestreben ging grundsitzlich dahin, mit einer Mehrzahl von Ver-
mittlungsvorkehrungen Zwangsmassnahmen moglichst zu vermei-
den. Im 16. Jahrhundert wurden die neu in den Bund aufgenom-
menen Orte (Basel, Schaffhausen, Appenzell) — mit noch heute oft
zitierten Formulierungen — fiir den Fall von « Aufruhr, [Ent-]Zwei-
ung und Spannung” unter den Alten Orten zum « Stillsitzen» (d.h.
zur inneren Neutralitit) und zur « freundlichen [Ver-]Mittlung” an-
gehalten. Informelle, schmiegsame und giitliche Vereinbarungen
(«ze mynnen») wurden ganz allgemein schiedsgerichtlichen Ent-
scheidungen («ze dem rechten») und vor allem einer gewaltsamen
Durchsetzung derselben vorgezogen.

Das Besondere an der Schweiz ist nicht, dass im Mittelalter auf
ihrem Gebiet sanktionsschwache und auch -scheue Gesellschaftsver-
trige aufkamen, wie sie fiir vorstaatliche Genossenschaften und fiir
Staatenbiinde charakteristisch sind. Das Besondere ist, dass solche
Vertragsvereinbarungen, die in ihnen vorgesehenen Vermittlungs-
verfahren und -stellen und nicht zuletzt die mit ihnen verbundene
gesellschaftsvertragspolitische Einstellung sich iiber die folgenden
Jahrhunderte hinweg weitgehend zu erhalten vermochten — und dass
sie zum Kristallisationskern der gesamtschweizerischen Institutionen
wurden. Das Kollegialprinzip in der obersten Landesbehorde ist
dafiir ein Beispiel. Das Kollegialprinzip ist traditionell typisch fiir
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das Gerichtswesen, besonders fiir Instanzen, die in erster Linie eine
Vermittlungs- und Schiedsfunktion haben, und dann fiir exekutive
Behorden, die sich aus solchen Vermittlungs-, Schlichtungs- und
Schiedsinstanzen entwickelt haben. Die erste Aufgabe der obersten
Behorde eines freien Landes bleibt es, nicht (als Regierung) zu
dirigieren, sondern (als Administration) zu vermitteln — zwischen
den verschiedenen Landesteilen, Bevolkerungsgruppen, Interessen-
verbidnden.

Ein anderes markantes Zeugnis fiir die (nicht nur dem Geist,
sondern selbst dem Buchstaben nach) anhaltende Wirksamkeit dieser
besonderen politischen Tradition der Schweiz ist das bereits er-
wihnte « Friedensabkommen» von 1937 in der Maschinen- und Me-
tallindustrie'?, in dem vereinbart wurde, Kampfhandlungen (Streik
und Aussperrung) zur Losung von Konflikten zwischen Arbeit-
gebern und -nehmern durch die Einberufung von Schlichtungs- und
Schiedsstellen zu vermeiden.

Nun werfen heutige Kritiker des Friedensabkommens seinen
Initianten korporativistische Neigungen vor. Um Missverstidndnissen
vorzubeugen, mag deshalb eine Zwischenbemerkung angebracht
sein: Bei einem Riickgriff auf die korporativ-stindische Gliederung
der Alten Eidgenossenschaft ist strikt zwischen territorial definierten
Stinden (Kantonen) und sozial definierten Stinden (Berufs- und
Wirtschaftsverbianden, Gesellschaftsschichten) zu trennen. Die hori-
zontale, territoriale Gliederung der Schweiz in (subsididr) rechtsau-
tonome Stinde ist geblieben, allerdings bundesstaatlich stark einge-
schrankt. Die vertikale, gesellschaftliche Gliederung in Berufsstinde
und soziale Klassen unterschiedlichen Rechts wurde in der modernen
Schweiz hingegen aufgegeben. Ein den schweizerischen Verhiltnis-
sen immanenter Ansatz zu einer Gleichberechtigung der verschie-
denen gesellschaftlichen «Stdnde» war mit dem ungewdhnlichen
Ubergewicht der biuerlich-lindlichen Komponente im Bundes-

12 Vgl. die Dokumente und die (nach der Uberzeugung der Verfasser
«ideologiekritischen ») Deutungen in: B. DEGEN u.a. (Hg.), Arbeitsfrieden —
Realitdt eines Mythos, Ziirich 1987. — Die Partner des « Friedensabkommens »
von 1937 «wollen wenn immer méglich eine staatliche Zwangsschlichtung
vermeiden ». Mehr noch, die Vergleichs- und Vermittlungsbemiihungen sollten
nicht nur moglichst nicht staatlich, sondern auch moglichst nicht zentral
erfolgen. Die Gegner des Abkommens fiirchten darin eine Benachteiligung der
Gewerkschaftsseite nach dem Prinzip «Divide et impera!» Vgl. a.a.0O.,
S. 17f.
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geflecht der Alten Eidgenossenschaft von Anfang an vorhanden.
Allerdings ist er, als die Zeit nach dem allgemeinen Wandel der
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhiltnisse dafiir reif ge-
worden war, nicht aus eigener Kraft zum Tragen gekommen, son-
dern erst nach der Amerikanischen und der Franzosischen Revo-
lution mit Anstossen vielfacher Art (auch gewaltsamer) von aussen.

Ein Bundesgericht als nicht bloss kasuelles, von Fall zu Fall ein-
berufenes zentrales Zivilgericht, sondern als stdndiger und vor allem
als eigenstindiger Staatsgerichtshof zur Entscheidung offentlich-
rechtlicher Streitigkeiten gibt es in der Schweiz erst seit 1874, ein
einheitliches Zivilgesetzbuch erst seit 1912. Der Vollzug der Urteile
des Bundesgerichts bleibt bis heute eine Angelegenheit der Kantone.
Ein Bundesgefingnis gibt es (noch?) nicht, eine Bundespolizei nur
fiir den Fahndungs- und Informationsdienst. Die schweizerische
Bundespolizei besteht zur Zeit (Frithjahr 1994) aus 35 bzw., inkl.
Verwaltung, 98 Personen. Es ist grundsdtzlich moglich, die (Mi-
liz-)Armee ausnahmsweise und subsididr «zur Handhabung von
Ruhe und Ordnung im Inneren» einzusetzen. Nach nahezu allseitiger
Auffassung sollen die Hiirden fiir einen Ordnungsdienst der Armee
jedoch iiberaus hoch bleiben. Das Bestreben geht nach wie vor dahin,
zentralisierten Zwangsmassnahmen durch Vermittlungsverfahren
vielfdltiger, moglichst informeller und auch unkonventioneller Art
zuvorzukommen und sie iiberfliissig zu machen. Mediation, nicht
Sanktion ist das primire Mittel, Gesetz und Recht zu wahren.

Der in der Schweiz iibliche Fachausdruck fiir zwischenstaatliche
Vergleichs-, Vermittlungs-, Schlichtungs- und Schiedsunternehmun-
gen ist «gute Dienste». Die schweizerische Tradition « guter Dien-
ste » ist nicht allein als eine sekundidre Kompensationsmassnahme fiir
ihr neutrales Abseitsstehen bei kriegerischen Auseinandersetzungen
zwischen Staaten zu verstehen. « Gute Dienste » sind fiir die Schweiz
das von ihrer Geschichte her selbstverstindlich vorrangige Konflikt-
bewiltigungsinstrument. Von ihm abzukommen ist nur unter unge-
wohnlichen Bedingungen angezeigt. Auch nach einer kriegerischen
Auseinandersetzung sind andere Vergleichsformen férmlichen Sank-
tionen, ausgesprochen von einem Kriegstribunal, vorzuziehen.

Philosophen, die sich inhaltlich (politologisch) an Hobbes, und
formal (methodologisch) an klassischer « westlicher » Begriffslogik
geschult haben, unterlduft leicht eine Reihe miteinander verbundener
Denkfehler. Sie unterscheiden nicht zwischen einem Staat, der be-
griffsanalytisch betrachtet als optimaler Staat erscheint, und einem
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Staat, der realpolitisch (d.h. pragmatisch) betrachtet als solcher an-
zuerkennen ist. Als begriffsanalytisch optimal mag man einen Staat
bezeichnen, der alle Eigenschaften aufweist, die fiir Staaten spezi-
fisch sind, nur solche Eigenschaften, und nicht auch Eigenschaften,
die fiir vor- und fiir suprastaatliche Gemeinschaften spezifisch sind.
Nun hat eine Gemeinschaft nach Auffassung der meisten Politologen
nur dann Staatscharakter, wenn sie zur Rechtssicherung iiber ein
Machtorgan verfiigt, das Gesetze und Gerichtsurteile durchzusetzen
vermag. Vorstaatlichen Genossenschaften und desgleichen Staaten-
biinden fehlt dafiir eine hinreichende Zwangsbefugnis'®. Sie behelfen
sich mit anderen Vertragssicherungs- und Konfliktlosungsmass-
nahmen, mit sozialer Achtung, wirtschaftlichem Druck und mit
Vergleichs- und Vermittlungsverfahren. Ein pragmatisch betrachtet
optimaler Staat diirfte nun aber gerade ein Staat sein, der auch solche
Vorkehrungen zur Vertragssicherungen benutzt, die fiir vor- und
liberstaatliche Korperschaften definitorisch sind, und diesen sogar
gegeniiber den spezifisch staatlichen Massnahmen (gerichtlichen
Verurteilungen und Strafverfolgungen) Prioritdt einrdumt, ja die
Massnahmen, die sich Staaten selber vorbehalten, méglichst iiber-
fliissig macht! Rein begriffsanalytisch gesehen scheint ein Staat, der
dem spezifisch staatlichen Mittel der Vertragssicherung, einem zu
Zwangsmassnahmen erméchtigten Organ, Schranken und Hemmnisse
in den Weg legt, kein optimaler Staat zu sein. Realpolitisch betrach-
tet kann er es aber sehr wohl sein. Auch ein mit Zwangsbefugnis
ausgestattetes Organ bedarf der Kontrolle. Zu leicht glauben Philo-
sophen, dass ein Vertragsrecht ohne eine fiir alle Fille bereitgestellte
Sicherung ein Recht unter Vorbehalt bleibt, ein Provisorium, das so
rasch wie moglich zu beheben sei. Dabei hat nur ein Vertrag ohne
hinreichende Sicherung den Fortbestand der Alten Eidgenossenschaft

13 Vgl. O. HOFFE, «Eine Weltrepublik als Minimalstaat», in: Zeitschrift fiir
Kulturausgleich 1993/1, S. 41: «Ein blosser Staatenbund sieht weder ge-
meinsame Offentliche Gesetze noch ein autorisiertes Schiedsgericht vor und
schon gar nicht eine Macht, Gerichtsurteile durchzusetzen; er besteht aus freien
Vereinbarungen zwischen souveridnen Partnern, die ihre Souverinitit voll-
umfinglich bewahren. Ein solcher Bund hat zwar Rechts-, aber keinen
Staatscharakter; nicht von einem unparteiischen Dritten werden die allfélligen
Probleme geregelt, sondern von den Parteien, den Einzelstaaten, selber. » — Zu
Hoffes Plddoyer fiir die Weiterentwicklung der UNO zu einer (demokrati-
schen 7) Weltrepublik, bevollmiéchtigt « zur staatsformigen Rechtssicherung »,
d.h. zu (fiir alle Fille hinreichenden ?7) Zwangsmassnahmen bei zwischenstaat-
lichen Konflikten, siehe die Bedenken der folgenden Anmerkung !
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iiber die Jahrhunderte hinweg mdoglich gemacht, und nur ein nach
wie vor sanktionsschwacher und -scheuer Vertrag gewéhrleistet heu-
te noch den inneren Frieden und den Zusammenhalt des schweize-
rischen Bundesstaates!*.

Analoges diirfte fiir die internationale Staatengemeinschaft zu-
treffen, mindestens so weit in die Zukunft hinein, wie man sich diese
vorstellen kann. Eine UNO, die versuchen wiirde, sich in eine
« Weltrepublik » fortzuentwickeln, wiirde auseinanderfallen oder in
ihrer Handlungsfihigkeit blockiert, wollte sie sich so viel «Staatlich-
keit » verschaffen, dass sie in der Lage wire, jeden zwischenstaat-
lichen Konflikt und gegebenenfalls auch innerstaatliche Menschen-
rechtsverletzungen mit Gewalt zu beenden, und gleichzeitig so viel
demokratische Legitimation, dass fiir ihre wichtigen Entscheidungen,

14 Vgl. die Vorbehalte des Berner Rechtswissenschaftlers J. P. MULLER,
Demokratische Gerechtigkeit, Miinchen 1993, S. 77. ff., gegeniiber zeitge-
nossischen deutschen Rechtsphilosophen, am ausfiihrlichsten dargelegt anhand
von Texten K.-O. APELS, aber unter Miteinbezug von Texten J. Habermas’
und O. Hoffes. Die Bedenken, wenn man so sagen darf, von «unserem
Schweizer Standpunkt» aus (Titel einer Rede von C. Spitteler nach dem
Kriegsausbruch 1914) gelten einer zu dogmatischen, starren und zu wenig
pragmatischen, gelockerten Verbindung von Recht und Macht (Sanktionsge-
walt, Zwangsbefugnis). J. P. MULLER : « Hat sich da eine gefdhrliche Refe-
renz gegeniiber einem Residuum des Obrigkeitsstaates eingeschlichen, [...] 7 —
Ganz entscheidend scheint mir, dass der demokratische Rechtsstaat in seiner
Existenz nicht auf Gewalt [griindet], sondern primir [...] auf einem Grund-
konsens aller Betroffener, diskursiv und gewaltfrei zu kooperieren. Fillt dieser
Konsens auseinander (indem z.B. in einem Vielvilkerstaat wie der Schweiz
die verschiedenen Sprach- und Kulturgruppen im Grundsatz nicht mehr zu
gewaltfreier Kooperation bereit sind), vermag sich dieser Staat als demokrati-
sches Gemeinwesen nicht zu erhalten, auch wenn er als Herrschaftssystem,
z.B. unter autoritdrer Fiihrung, weiterzubestehen vermdochte. [...] Dass der
demokratische Grundkonsens stets prekir ist und letztlich nicht mit Zwangs-
mitteln gesichert werden kann, ist eine Einsicht moderner Verfassungstheorie,
[...]. » — A. Maranta hat mich freundlicherweise auf die zitierten Seiten in J. P.
Miillers neuem Buch hingewiesen. Zu allen vier Aspekten, die mir fiir die
schweizerische Tradition von Gesellschaftsvertrigen so typisch erscheinen,
finden sich in der Tat in Miillers Buch eine ganze Reihe von Bestitigungen und
Ergidnzungen. Fast noch mehr gilt das fiir Miillers Beitrag zur Festschrift fiir
Dietrich Schindler, hg. von W. HALLER u.a., Basel 1989, unter dem Titel :
« Versuch einer diskursethischen Begriindung der Demokratie », besonders
eindriicklich S. 628-634. — Zur Mediationsfunktion des Staates siehe P.
RICHLI, «Funktion und Bedeutung des ‘Energiefriedens’ », in: NZZ,
21.5.1993, S. 23. P. Richli danke ich auch fiir aufschlusssreiche Infor-
mationen iiber die anhaltende Bedeutung von Billigkeitsgesichtspunkten in der
rechtswissenschaftlichen Forschung
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dhnlich wie in der Schweiz, zugleich das « Volksmehr» (die Mehr-
heit der Weltbevilkerung oder die Mehrheit ihrer nach dem Grund-
satz «eine Person — eine Stimme» gewihlten Vertreter) und das
«Staatenmehr » (die Mehrheit der Mitgliedstaaten) ausschlaggebend
wiren. Internationales Recht ist dann am ehesten gesichert, wenn es
prioritdr nicht durch Zwangsmassnahmen, sondern durch ander-
weitige Vorkehrungen gestiitzt wird. Zwangsmassnahmen sind inner-
und zwischenstaatlich ein nicht hinreichendes Mittel der Rechts-
sicherung, das der Ergidnzung durch andere Massnahmen bedarf.
Nicht alle Rechtsverletzungen sind durch Zwangsmassnahmen zu
verhindern oder zu beheben.

Philosophen neigen dazu, fiir einen Staat nur das als wesentlich
anzusehen, was fiir dessen Staatlichkeit hinreichend und notwendig
ist. Nun kann aber etwas in bezug auf den Staatscharakter einer
Gemeinschaft weder zu den hinreichenden noch zu den notwendigen
Eigenschaften gehoren, fiir diese Gemeinschaft, fiir ihr Gedeihen
und ihren Zusammenhalt als Staat aber dennoch iiberaus relevant
sein, eben z.B. informelle Konfliktbewiltigungsmassnahmen.

Anhinger von Hobbes verteidigen ihre Staatskonzeption hiufig
mit dem « Argument des schlimmsten Falles». Wenn fiir den
schlimmsten Fall Zwangsmassnahmen erforderlich sind, so bedeutet
dies jedoch keineswegs, dass es am besten ist, solche Zwangsmass-
nahmen in jedem Fall anzuwenden. Obwohl man Kanonen besitzt, ist
es doch sinnlos, sie bei einer Spatzenplage einzusetzen. Nicht alle
Konflikte werden am besten mit dem Einsatz einer Gewalt gelost, die
alle mit Schauer erfiillt: «a common power to keep them all in
awe »'*, Sich fiir den denkbar schlimmsten Fall wappnen zu wollen,
kann dazu fiihren, dass man die viel wahrscheinlicheren, weniger
schlimmen, aber doch ebenfalls iiblen Fille nicht mehr zu meistern
vermag. Man kann sich nicht nur fiir die dussere, sondern auch fiir
die innere Sicherheit zu Tode riisten. Die wenigsten Staaten, die
Schweiz mit eingeschlossen, verfiigen fiir den schlimmsten Fall einer
Bedrohung ihrer Gesellschaftsordnung durch dussere oder innere
Feinde iiber hinreichende Machtmittel. Zur Verhiitung des schlimm-
sten Falls trifft man eine Vielzahl verschiedenartiger Vorkehrungen.
Auch alle zusammengenommen haben sie ihre Grenzen. Menschliche
Institutionen sind nicht fiir den schlimmsten Fall geschaffen.

15 Leviathan, Part I, Chap. 13.
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Wer bei der Definition des Staates von der Zwangsbefugnis aus-
geht, beginnt die Definition mit einem Mittel statt mit dem Ziel. Eine
teleologische und nicht von vornherein instrumentalistische Staats-
definition bewahrt vor Verkiirzungen. Teleologische Ansédtze 6ffnen
den Blick fiir Alternativen. Ein Ziel (Rom) ist grundsétzlich iiber
verschiedene Mittel (Flugzeug, Bahn, Auto u.a.) und Wege (der Kii-
ste entlang, iiber die Apenninen usw.) erreichbar. Aber auch wenn
verschiedene Mittel und Wege im Hinblick auf ein Ziel funktional
dquivalent sind, bedeutet dies nicht, dass sie in jeder Hinsicht gleich-
wertig sind. Es bedeutet auch nicht, dass die Beschrinkung auf ein
Mittel das sparsamste Verfahren ist. Natiirlich kann ich, wenn ich
schon eine Kanone habe, damit auch auf Spatzen schiessen. Ver-
schiedene Mittel sind in unterschiedlichen Situationen im Hinblick
auf ein und dasselbe Ziel nicht funktional dquivalent.

Eine teleologische Staatsdefinition geht vom obersten Ziel staatli-
cher Einrichtungen aus, vom 6ffentlichen Wohl. Die Zwangsbefug-
nis erscheint dann als ein Mittel unter mehreren zur Sicherung dieses
Ziels. Sie ist dafiir nach fast allgemeiner Auffassung ein notwendiges
Mittel. Dies besagt nicht, dass sie dazu auch ein hinreichendes Mittel
ist. Sie ist nur hinreichend fiir das Vorliegen einer minimalen Staat-
lichkeit, keineswegs jedoch fiir das Vorliegen einer optimalen Staat-
lichkeit. Eine instrumentalistische Staatsdefinition geht typischer-
weise von einem Mittel aus, iiber das Staaten im Unterschied zu vor-
und suprastaatlichen Gemeinschaften zur Sicherung ihrer Verfassung
verfiigen. Die Zwangsbefugnis, auf die man sich bei einem instru-
mentalistischen Definitionsansatz oft beschridnkt, ist zwar ein not-
wendiges, aber nicht das einzige und nicht das vordringlichste Mittel
zur Sicherung eines Gesellschaftsvertrags. Informelle Mediation ist
in vielen Fillen das bessere Instrument als formelle Sanktion.

Die Schweiz ist nicht der einzige Staat mit einem sanktions-
scheuen Gesellschaftsvertrag. Ein anderes, sicherlich auch andersge-
artetes Beispiel, literarisch gut belegt, ist Japan. Fiir ein umfassen-
des, kulturanthropologisch und menschheitsgeschichtlich nicht euro-
zentrisch verkiirztes Verstindnis der politischen und rechtlichen
Tradition der Schweiz, der vielfach archaische Ziige nachgesagt wer-
den, wire ein weitsichtiger interkultureller Rechtsvergleich wohl
liberraschend aufschlussreich. Gleiches gilt fiir die Abschitzung der
Zukunftsaussichten des «schweizerischen Typs » von Gesellschafts-
vertrag in einer Welt, in der neben den «modernen westlichen De-
mokratien » auch «moderne 6stliche Demokratien» die Massstdbe
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setzen werden. Die japanische Rechtstradition ist stark chinesisch
beeinflusst. Fiir die chinesische Rechtsphilosophie ist typisch, dass in
jenem Bereich, der in rémischer Rechtstradition privatrechtlich ge-
regelt ist, weitgehend auf informellen Konfliktlosungsstrategien, auf
Vergleichs- und Vermittlungsbemiihungen bestanden wird. Gerichts-
urteile und Strafverfolgungen fehlen selbstverstdndlich nicht. Sie fal-
len «nach unserem heutigen Rechtsempfinden » sogar sehr hart aus.
Es wird ihnen eine Abschreckungsfunktion zugeschrieben, und zwar
unter Zuriickstellung von Gerechtigkeitsiiberlegungen. « Ein Huhn
schlachten, um die Affen zu erschrecken», lautet ein chinesisches
Sprichwort. Wenn man das Wort «sanktionsscheu» verwendet, ist
entsprechend zu unterscheiden zwischen der Haufigkeit, mit der zur
Sicherung eines Rechts zu Strafmassnahmen gegriffen wird, und der
Hirte dieser Massnahmen. Ob zwischen ihrer Hirte und ihrer Hau-
figkeit ein Zusammenhang besteht, bleibt zu untersuchen. Im iibrigen
gilt von der fernostlichen Tradition dasselbe wie von unserer west-
lichen (antiken, mittelalterlichen und neuzeitlichen) Uberlieferung.
Die Zuwendung zu ihr ist iiberaus bereichernd, eine Ubernahme ist
aber immer nur selektiv moglich.

Eine wichtige Frage ist, ob der offene Widerstand von chinesi-
scher (und der zuriickhaltendere von japanischer) Seite gegeniiber
allgemeinen Menschenrechtserkldrungen vielleicht eine seiner Wur-
zeln in der fernostlichen Rechtstradition hat. Man nimmt leichthin
an, dass dieser Widerstand bloss in der Furcht der Machthaber vor
dem Verlust ihrer Machtposition begriindet liegt. Viele Kulturrela-
tivisten nehmen ebenso leichthin an, dass der Widerstand mit dem
Inhalt der Menschenrechtserkldrungen zu tun hat: Werte seien in
verschiedenen Kulturen ihrer Substanz nach verschieden und nicht
allein nach ihrer Rangordnung und nach der Art, wie sie gepflegt
wiirden. Es konnte aber sein, dass der Widerstand gegen die univer-
salen Menschenrechtskataloge weniger mit ihrem Inhalt und mehr
mit der Art und Weise zu tun hat, wie dieser Inhalt verwirklicht und
durchgesetzt werden soll. Die Frage ist, ob mit der gegenwirtigen
Menschenrechtspolitik (z.B. mit der Konvention der Vereinten Na-
tionen von 1989 zu den Rechten des Kindes) nicht zunehmend Le-
bensbereiche und zwischenmenschliche Beziehungen legalistisch ver-
regelt werden, deren Pflege nach ostlicher Rechtstradition so wenig
wie moglich formell statuiert und sanktioniert werden sollte.
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Eine Studie zu den japanischen Rechtsverhéltnissen tragt den fiir
Hobbes-Anhédnger paradoxen Titel « Autoritidt ohne Macht»!¢. Der
Titel trifft vor allem auf den japanischen Kaiser zu, aber nicht nur
auf ihn. Auch von anderen Staatsorganen (die Polizei miteingeschlos-
sen) wird in Japan erwartet, dass sie ihre rechtliche Autoritét in ei-
nem fiir den Westen ungewdhnlichen oder ungewohnlich gewor-
denen Ausmass mit anderen als mit Machtmitteln fiir das 6ffentliche
Wohl einsetzen. Der japanische Kaiser verfiigte von Anfang an in er-
ster Linie iiber eine Erlass-Befugnis. Die Vollzugsgewalt lag schon
friih weitgehend in den Hénden der Landesfiirsten (so dass man ge-
neigt ist, wie im Fall der Schweiz von einem « Vollzugsfodera-
lismus » und einer vertikalen Gewaltenteilung zu sprechen) und spa-
ter dann zugleich zentralisiert und ortlich getrennt ausschliesslich in
der Hand der Shogunatsregierung.

Heute ist das Staatsoberhaupt in vielen Lindern ein Beispiel fiir
eine « Autoritit ohne Macht». Von solchen Staatsoberhduptern, ob
Monarch oder Prisident, wird neben den in den Verfassungen fest-
gehaltenen formellen und zeremoniellen Aufgaben meistens, wenn
auch eher unausgesprochen als ausgesprochen, die Erfiillung zusitz-
licher Funktionen erwartet. Nach der japanischen Verfassung soll
der Kaiser «das Symbol des Staates und der Einheit des Volkes »
sein. In Wirklichkeit ist er mehr: «culture embodied »!’. Vom Kai-
ser wird erwartet, dass er mit seiner Person, seinem Lebensstil und
seiner Lebensweise die ethischen und die isthetischen Werte ver-
korpert und reprisentiert, die man mit der Kultur des Landes ver-
bindet. Symbolisch geschieht dies auch durch die Verleihung von
Ehrungen und Preisen an Personen, die sich verdient gemacht haben.
Anders als andere Staatsoberhdupter hat der japanische Kaiser Kunst
und Literatur jedoch nicht nur zu primieren. Zu seiner Pflicht ge-
hort es, selber Haiku, japanische Kurzgedichte, zu schreiben'®. An-
dere Linder, andere Sitten. In Deutschland erwartet man vom Staats-
oberhaupt, dem Bundesprisidenten, dass er Volk und Regierung mit

16 J. O. HALEY, Authority Without Power: Law and the Japanese Paradox,
Oxford 1991.

17 A. NOVICK, « Mysterious Institution» (Interview mit dem Psychologen Takeo
Doi anldsslich des Todes des Showa-Kaisers), in: The Daily Yomiuri,
13.1.1989.

18 Wenn der Ausdruck «Literaturpapst » auf jemanden passt, dann auf den japa-
nischen Kaiser.
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umsichtigen und ausgewogenen Verlautbarungen zu aktuellen Anlés-
sen moralisch den Weg durch Geschichte und Gegenwart weist.

Der Exkurs in den Fernen Osten soll indes nicht auf einen Ver-
gleich des japanischen Kaisers mit dem deutschen Bundesprisidenten
hinauslaufen. Es geht hier um die besonderen schweizerischen Ver-
hiltnisse. Fiir ethische Orientierungen, wie man sie in manchen Lén-
dern vom Staatsoberhaupt erwartet, geht man in der Schweiz noch
immer in die Kirchen oder hort auf seine Schriftsteller. Notfalls
wendet man sich an wissenschaftliche Experten. Das fiir die schwei-
zerische Politik typische Milizsystem, die nicht-amtliche und nicht-
berufsmissige Ausfiihrung 6ffentlicher Aufgaben, gilt in einem ge-
wissen Sinn auch im sensiblen moralischen Bereich. So wie in der
halbdirekten Demokratie der Schweiz das Volk die Bestimmung der
Richtlinien der Politik sich selber vorbehilt, so wire es ihm auch nie
eingefallen, fiir moralische Leitlinien ein (dazu noch zentrales)
Staatsamt oder eine politische Amtsperson zu bestellen. Das hochste
Amt im Staat ist in der Schweiz der Vorsitz des Nationalrates. Im
tibrigen ist, allerdings heute nicht unumstritten, Kultur in foderalisti-
scher Tradition «polytheistisch» Sache der Kantone.

In Hobbes’ Gesellschaftsvertrag spielen « Autorititen ohne
Macht» von der Art des japanischen Kaisers und des deutschen Bun-
desprisidenten keine Rolle — so wenig wie im schweizerischen, wird
man anfiigen. In Anbetracht ihrer Héufigkeit, auch in modernen
Staaten, ist es aber doch unrealistisch, wenn sie in den gegenwirtigen
philosophischen « Gesellschaftsvertragsdiskursen” iiberhaupt keiner
Aufmerksamkeit gewiirdigt werden. Sie gehoren zu jenen vielen
politischen Institutionen, die zwar nicht notwendig und konstitutiv
fiir einen Staat sind, die ihm aber dennoch niitzlich und forderlich
sein konnen. Wie das schweizerische Beispiel zeigt, gehoren sie
liberdies zu jenen Institutionen, deren Funktionen mehr oder weni-
ger dquivalent von anderen Instanzen erfiillt werden kénnen — nicht
nur von zentralen, sondern auch von gezielt dezentral verteilten
Instanzen.

4. Die Art der vertraglichen Verpflichtung

In einem weiten Ausmass informeller Natur ist im «schweize-
rischen Typ» des Gesellschaftsvertrags neben der Vertragssicherung
auch die Art der Verpflichtung, die man eingeht. Es fillt auf, wie
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hiufig in den einschldgigen schweizerischen Texten, in krassem Un-
terschied zur philosophischen Vertragsliteratur, ein wichtiger Be-
griff informellen Rechts vorkommt, und zwar an ausgesprochen
prominenter Stelle. Es handelt sich um den Begriff « Treu und Glau-
ben» (lat. bona fides, franz. bonne foi).

Im Bundesbrief von 1291 wird gleich zu Beginn, im dritten Satz,
nicht nur dieser Begriff verwendet (in lateinischer Fassung: «fide
bona promiserunt » ; wortlich «in guter Treue haben gelobt»), son-
dern, ihm vorangestellt, auch einer seiner juristischen Gegenbe-
griffe : « Arglist» («maliciam temporis attendentes — in Anbetracht
der Arglist der Zeit»)". Die Redewendung von der «Arglist der
Zeit» gehort zu den meistzitierten Stellen dieses Bundesbriefes. Der
ahnungslose Laie wird jedoch nie auf den Zusammenhang der beiden
Ausdriicke «Treu und Glauben» und « Arglist» und auf deren
rechtswissenschaftliche Bedeutung hingewiesen. Im Luzerner Bund
von 1332 lautet die entsprechende Wendung: «dz wir bi unsern
triiwen und bi unsern eiden gelobt und gesworn haben» ; im Ziircher
Bund von 1351: «ein ewig buntniss [...], die [...] mit gutten truwen
stet und vest ewenklich pliben sol».

Noch auffallender als in diesen mittelalterlichen Dokumenten ist
der prominente Platz, den «Treu und Glauben» in einschligigen
Texten in diesem 20. Jahrhundert einnimmt. Im «Friedensab-
kommen » von 1937 verpflichten sich Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer im ersten Satz, d.h. im «Grundsatz» der Vereinbarung, « wich-
tige Meinungsverschiedenheiten und allfdllige Streitigkeiten nach
Treu und Glauben gegenseitig abzukldren»?. Ganz besonders auf-

19 In den lateinischen Sprachen gibt es zu bona fides mehrere Gegenbegriffe. Ein
zentraler ist dolus. Vgl. die sich mit dem Zusammenhang #ndernden Uber-
setzungen von « Arglist» in der franzosischen Fassung des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches.

20 Zitiert nach B. DEGEN u.a. (Hg.), a.a.0., S. 99. — Die innergewerkschaft-
lichen Gegner des « Friedensabkommens » hétten schon 1937 einen « Gesamt-
arbeitsvertrag » vorgezogen (vgl. a.a.0., S. 18-20). Sie beanstandeten, «dass
das Friedensabkommen jeder rechtlich vertraglichen Regelung aus dem Wege
geht» : «Ein normativer Teil fehlte. Ein solcher ist aber wesentlicher Be-
standteil jedes GAV.» Die iibliche Einbettung des Friedensabkommens in ei-
nen schweizerischen « bduerlich-14ndlich gepriigten » Traditionszusammenhang
ist nach Degen (S. 12 f.) «eher ideologiekritisch als sozialgeschichtlich» zu
erkldren, Die heutigen Kritiker des Abkommens, die auf einen Anschluss an
den internationalen «linken Traditionszusammenhang » dréingen, scheinen fiir
das Verhiltnis von Arbeitgeberschaft und Arbeitnehmerschaft eine Losung von
dem Typ anzustreben, wie er fiir die Schweiz als Staat 1798 von der « Hel-
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schlussreich fiir das Verstindnis des Begriffs und dariiber hinaus
eine wichtige Bestitigung fiir die Deutung der bisher zitierten Doku-
mente der eidgendssischen Verfassungsgeschichte als « Gesellschafts-
vertriage » sind die Ausfilhrungen von Bundesritin Ruth Dreifuss zu
ihrer Forderung nach einem neuen Gesellschaftsvertrag. Es ist ange-
bracht, eine lingere Passage aus ihrem eingangs erwéhnten Interview
wiederzugeben:

«Der Gesellschaftsvertrag ist fiir mich so etwas wie ein Dachvertrag,
der alle Bindungen, alle konkreten Solidaritdten zwischen Mann und
Frau, zwischen Arbeitgeberschaft und Arbeitnehmerschaft, zwischen
den Generationen umfasst. Er bedeutet, dass niemand sagen darf, iiber
die soziale Frage konne nicht mehr diskutiert werden. Dariiber muss
man verhandeln konnen im Geiste von Treu und Glauben. Dies bedeu-
tet wiederum: Niemand soll verlangen, was der andere in guten Treuen
nicht geben kann; niemand soll verweigern, was er in guten Treuen
entbehren kann. Der Glaube _an den Gesellschaftsvertrag ist fiir mich
aber auch Ausdruck meiner Uberzeugung, dass ich zu unserem System
stehe »*.,

Im Vertragsrecht bedeutet die Bindung an « Treu und Glauben »,
dass die Vertragspartner an sidmtliche Bedingungen sich zu halten
bereit sind, ohne die man normalerweise, den Sitten des Landes und
der Zeit entsprechend, einen Vertrag des vereinbarten Inhalts gar
nicht schliessen wiirde. Gemeint sind Bedingungen, die man nicht
schriftlich festhilt, weil sie selbstverstidndlich sind, aber auch weil
ihre Aufzdhlung im Einzelnen unerschopflich ist. Im besonderen
verpflichtet man sich mit « Treu und Glauben», dem Vertragspart-
ner nicht «arglistig» Informationen vorzuenthalten, bei deren
Kenntnis dieser den Vertrag nicht in der vereinbarten Weise ab-
geschlossen hitte. Arglistiges Verhalten ist hinterhiltiges Verhalten.
Mit der Ausniitzung der Unkenntnis des Vertragspartners steht es im

vetischen Republik » durchgesetzt worden ist, und nicht eine Losung, wie sie
dann 1848 dem «Bundesstaat» gegliickt ist: mit einer Verbindung von
« traditionellen » und « modernen », «informellen» und «formellen » Ver-
fahren und Einrichtungen. «Ideologiekritisch » eingespurten Autoren fillt es
immer wieder schwer, komplexe Motivationen und plurikausale Erklarungen
ins Auge zu fassen. Siehe B. DEGEN («Der Arbeitsfrieden zwischen Mythos
und Realitdt», a.a.0., S. 27): «Dem Friedensabkommen von 1937 lag keine
besondere Ethik von Treu und Glauben zugrunde. Vielmehr sollten gemein-
same Bemiihungen von Arbeitern und Unternehmern die Stellung der schwei-
zerischen Wirtschaft auf dem Weltmarkt stiirken und so den Wohlstand im
Inland mehren. » — Manchmal zieht man die alten « vorwissenschaftlichen »
den neuen « wissenschaftlichen » Mythen vor.
21 NZZ, 3./4.4.1993, §. 23,
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schroffen Gegensatz zum Grundsatz von «Treu und Glauben ». Das
Gleiche gilt im Fall einer Kooperationsvereinbarung, wenn jemand
eine Schwiche, ein Ungliick oder auch nur die wehrlose Situation
seines Vertragspartners ausniitzt.

In Solidarititsvereinbarungen, wie es die Biindnisse der alten
Eidgenossen waren und wie es jene Verfassungen der jiingeren Zeit
sind, in welche iiber die klassischen Freiheitsrechte hinaus Sozialziele
oder gar Sozialrechte Aufnahme gefunden haben, verpflichtet man
sich in « Treu und Glauben » zu mehr, als wozu man nach «striktem
Recht» gehalten ist.

Mit dem altehrwiirdigen Begriff « Treu und Glauben » hingt ein
anderer zusammen, der nicht in der Rechtswissenschaft, wohl aber in
der politischen Philosophie der Neuzeit und der Gegenwart in den
Hintergrund und an den Rand geriickt ist, der Begriff der «Billig-
keit»22,

In einer Solidargemeinschaft ist es billig, einem anderen nichts
zu verweigern, was er dringend braucht, ich ihm aber ohne grossen
Nachteil geben kann, obwohl ich nach keinem geschriebenen Gesetz

22 Lat. Aequitas, franz. équité. Aequitas wird heute in englischen Ubersetzungen
klassischer Texte mit fairness wiedergegeben. Fairness ist umgangssprachlich
unmittelbar verstidndlich, mehr als der in der rechtswissenschaftlichen Literatur
verankerte und nach wie vor iibliche Ausdruck equity. Es wire interessant, den
unterschiedlichen Kontexten nachzugehen, in denen die jetzt konvergierenden
Ausdriicke aufgekommen sind. — In erfrischender Weise, von Gegenwarts-
fragen der Philosophie ausgehend, wird das Problemfeld der Billigkeit heute in
der Sprachphilosophie und in der Hermeneutik (Theorie des Verstehens) dis-
kutiert, in der angloamerikanischen Literatur unter dem Titel principle of
charity, im Deutschen meistens mit « Prinzip der Nachsichtigkeit » iibersetzt.
Stirker mit den iiberlieferten Erlduterungen dieses Grundsatzes konvergieren
«Prinzip der Menschlichkeit» und «Prinzip der Natiirlichkeit». Dazu
E. HOLENSTEIN, Von der Hintergehbarkeit der Sprache, Frankfurt 1980,
S. 54 . Zur Billigkeitsproblematik fiihrt die alte griechische Frage, ob es bes-
ser ist, von (allgemeinen) Gesetzen oder von (konkret denkenden) Menschen
regiert zu werden. « Billigkeit» wurde in der Tradition auch mit « natiirlicher
Gerechtigkeit» umschrieben. Gemeint ist damit eine Gerechtigkeit, die sich
iiber den Buchstaben von Gesetzen und Vereinbarungen hinaus an der « Natur
der Sache » und evtl. auch an einem theoretisch postulierten Naturrecht orien-
tiert. « Billig » nannte man friither etwas, das einer Sache gemiss ist, und das
darum alle « billigen ». Heute konnte man sagen: « Billig » ist, was « stimmig »
ist. — Billigkeitsiiberlegungen beziehen sich vor allem auf das, was aus der
konkreten Erfahrung von Einzelfédllen nicht in allgemeine und abstrakte
Gesetze, aus dem Gewohnheitsrecht nicht in das kodifizierte Recht und aus
dem Naturrecht nicht in das positive Recht {ibertragen worden ist und wohl
auch nie restlos {ibertragen werden kann.
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dazu verpflichtet bin; und umgekehrt: von ihm nichts zu verlangen,
was fiir ihn wichtig ist, nicht aber fiir mich, obwohl ich nach dem
Buchstaben des Gesetzes ein Recht darauf habe.

Kant bezeichnete die Billigkeit als ein « Recht ohne Zwang »2.
Nach Kant kann man mit Billigkeitsargumenten nur an das « Gewis-
sensgericht » appellieren, aber niemanden vor ein biirgerliches, staat-
liches Gericht ziehen. Nach der heute vorherrschenden Auffassung
lassen sich Billigkeitserwédgungen in vielen Fillen gar nicht aus der
richterlichen Urteilsfindung wegdenken. Sie sind nicht etwas, das
man aus Barmherzigkeit, fakultativ und behelfsméssig zu den allein
verbindlichen, «strikten» Rechtsnormen hinzu, mitberiicksichtigen
kann. Sie gehen in der Gestalt von Generalklauseln (traditionelle
Beispiele : Gewohnheit, « gute Sitten», « Treu und Glauben » ; aktu-
elles Beispiel: aligemein formulierte Staatsziele) in die Gesetzes-
werke ein und sind fiir diese und damit auch fiir die sanktionsge-
schiitzte Rechtssprechung grundlegend.

Rechtsgeschichtlich bemerkenswert ist nun, dass der fiir eine
zivile Rechtsordnung fundamentale Charakter der Ermessensgrund-
siatze von «Treu und Glauben» und Billigkeit in keiner Gesetzes-
sammlung so deutlich gemacht worden ist wie im Schweizerischen
Zivilgesetzbuch. Das ZGB, 1907 angenommen und seit 1912 in
Kraft, ist deswegen auch alsbald international beriihmt und fiir die
Diskussion dieser Rechtsbestimmungen wegleitend geworden.

Von Billigkeit und « Treu und Glauben» handeln nicht erst spi-
tere Artikel dieses Gesetzbuches, im Zusammenhang mit konkreten
Anwendungsfillen, wie dies in herkommlichen Gesetzessammlungen
tiblich ist*, sondern die Einleitungsartikel, der erste Artikel implizit,
die folgenden drei mit aller wiinschenswerten Deutlichkeit explizit.
Deren Randtitel lauten: «Inhalt der Rechtsverhéltnisse: I. Handeln
nach Treu und Glauben, II. Guter Glaube, III. Richerliches Ermes-
sen. » Artikel 2, Absatz 1: «Jedermann hat in der Ausiibung seiner

23 Das Notrecht ist fiir Kant umgekehrt « Zwang ohne Recht». Vgl. Metaphysik
der Sitten (1797), in: Akademie-Ausgabe, Bd. 6, S. 234.

24 Im Biirgerlichen Gesetzbuch, 1900 in Deutschland in Kraft getreten, z.B. die
Artikel 157, 162, 242 und vor allem 315 ff. u.a. — Der Grundsatz von Treu
und Glauben gehort in die Einleitungsartikel eines biirgerlichen Gesetzbuches,
weil es sich, wie schweizerische Kommentatoren sich ausdriicken, um «ein
tiberdachendes Prinzip der gesamten Privatrechtsordnung » handelt.
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Rechte und in der Erfiillung seiner Pflichten nach Treu und Glauben
zu handeln (franz.: selon les reégles de la bonne foi). »*

In der japanischen Rechtslehre ist im Kontext von Billigkeits-
erwigungen jéri ein zentraler Fachausdruck. Er wird zur Uberset-
zung der deutschen Wendung «Natur der Sache» benutzt. Eine
englischsprachige Lexikonumschreibung ist natural reason, eine
franzosischsprachige équité naturelle. Die Encyclopedia of Japan
verweist zu seiner Erlduterung auf den ersten Artikel des ZGB: «It
is possible to understand the role of jori as the same as the principle
found in article 1, paragraph 2 of the Swiss Civil Code which says
that where there is no statutory law or custom, the judge shall
proceed according to the rule that he himself would establish if he
were a legislator.»? Die fernostliche Rezeption des ZGB ist eine
Einladung mehr, rechts- und staatsphilosophische Eigenheiten der

25 Vgl. die Wiirdigung unter dem Stichwort « Treu und Glauben » im Staatslexi-
kon, Freiburg 1989, Bd. 5, Spalte 504 : «Die wohl beste gesetzliche Fassung
hat diese Generalklausel [...] in Art. 2, Abs. 1 ZGB der Schweiz von 1907
gefunden. »

26 Kodansha Encyclopedia of Japan, 1983, Bd. 4, S. 75. Das Zitat ist ein
Beweis mehr, dass zur kulturgeschichtlichen Kldrung wie zur Abschitzung der
Zukunftsaussichten des « schweizerischen Gesellschaftsvertragstyps » ein in-
terkultureller Rechtsvergleich angezeigt ist. Vgl. auch Encyclopaedia Uni-
versalis, Artikel « JAPON », Paris 1990, Bd. 12, S. 955. Mit starken Vor-
behalten dussert sich Max Weber in: Wirtschaft und Gesellschaft, Tiibingen
1921/ 72, S. 507, zu den Einleitungsartikel des ZGB : « Der bekannte, in
seiner praktischen Tragweite freilich oft {iberschitzte Art. 1 des Schweize-
rischen ZGB, wonach der Richter mangels eindeutiger Auskunft des Gesetzes
nach der Regel entscheiden solle, welche er selbst als Gesetzgeber aufstellen
wiirde, entspricht zwar formal bekannten Kantischen Formulierungen. Der Sa-
che nach wiirde aber eine Judikatur, welche den gedachten Idealen entspriiche,
angesichts der Unvermeidlichkeit von Wertkompromissen, von einer Be-
zugnahme auf solche abstrakten Normen sehr oft ganz absehen und mindestens
im Konfliktfall ganz konkrete Wertungen, also nicht nur unformale, sondern
auch irrationale Rechtsfindung, zulassen miissen. » — Billigkeitserwdgungen
und « Treu und Glauben » hingen mit Gesinnungs- und materialer Wertethik,
d.h. fiir Weber: mit irrationalen Neigungen, zusammen. Die Bedeutung for-
maler Legalitit, ohne die kein Recht auskommt, auch nicht das «bei uns oft
glorifizierte englische » (a.a.0. S. 506), wird damit gemindert. — In der
schweizerischen Rechtstradition werden beide, formale Legalitiit und infor-
melle Rechtsgrundsitze, urgiert. Sie ergiinzen einander und halten einander
zugleich in Schach. Das mag «mit einem Einschlag von lateinischer raison »
zu tun haben, wie es bei Weber in einem ganz anderen Zusammenhang heisst,
anlisslich seiner Warnung vor einer « Verschweizerung » Deutschlands. Siehe
«Zwischen zwei Gesetzen» (1916), in: Gesammelte Politische Schriften,
Tiibingen 1921/88, S. 143
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schweizerischen Tradition heute interkulturell zu erforschen und zur
Diskussion zu stellen.

Das ZGB von 1907/12, nicht die Bundesverfassung von 1848/74
ist wirkungsgeschichtlich gesehen die bedeutendste Gesetzessamm-
lung, welche die Schweiz der allgemeinen Rechts- und Staatslehre zu
bieten hat. Man ist geneigt, dies nicht ganz als Zufall anzusehen.

Das ZGB befasst sich zur Hauptsache mit Rechtsbestimmungen,
die fiir vorstaatliche Gemeinschaften (Familien und Verwandt-
schaftssippen) und fiir zwischenmenschliche Beziehungen wirtschaft-
licher Art gelten. Familien und Verwandtschaftssippen sind die pri-
miren menschlichen Solidargemeinschaften. Gerade fiir sie aber sind
Billigkeit und «Treu und Glauben» fundamentale Leitsidtze. Zwei
Stellen aus dem ZGB mogen dafiir als Beleg geniigen. Artikel 328:
« Verwandte in auf- und absteigender Linie und Geschwister sind ge-
genseitig verpflichtet, einander zu unterstiitzen, sobald sie ohne die-
sen Beistand in Not geraten wiirden. Geschwister konnen aber nur
dann zur Unterstiitzung herangezogen werden, wenn sie sich in giin-
stigen Verhdltnissen befinden. » Artikel 332: «Die Ordnung, der die
Hausgenossen unterstellt sind, hat auf die Interessen aller Beteiligten
in billiger Weise (franz.: équitablement) Riicksicht zu nehmen ».

Schweizer Historiker versuchen heute gerne zu belegen, dass es
in erster Linie handgreifliche wirtschaftliche Interessen waren, die
zu den dltesten Biindnissen der Alten Eidgenossenschaft gefiihrt ha-
ben, und nicht demokratische Ideale oder das Eintreten fiir allge-
meine politische Freiheitsrechte, zu deren Symbolen die Biindnisse
im Verlauf der Zeit «mythologisierend » liberhtht worden seien.
Wenn es so war, fragt man sich aber auch, was die ethischen Werte
und die Rechtsgrundsitze waren, die von Wirtschaftsverbianden der
damaligen Zeit im Raum der Alten Eidgenossenschaft gepflegt und
urgiert worden sind. Und weiter: ob diese Grundsitze sich in den
alten Verfassungstexten niedergeschlagen und in einem konservati-
ven und geschichtsbewussten Land wie der Schweiz soweit erhalten
haben, dass sie noch heute in grundsitzliche Uberlegungen rechts-
und staatsphilosophischer Art einfliessen — vielleicht um eine Nuance
auffilliger und griffiger als in anderen Staaten. Solche Uberlegungen
manifestieren sich am ehesten in den einleitenden Passagen von Ge-
setzessammlungen. Eben dazu gehoren die berithmt gewordenen Ein-
leitungsartikel des ZGB mit der Anfiihrung von Billigkeit und
«Treu und Glauben » als fundamentale Rechtsgrundsitze. Heute wird
man Spuren davon am ehesten in den umfangreich gewordenen Arti-
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keln suchen, die in neueren Verfassungen allgemeinen Grundsidtzen
und Grundrechten eingerdumt werden. In der Tat liest man im Ent-
wurf einer neuen Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft von 1977 bereits in Artikel 5 (unter dem Titel « Allge-
meine Rechtsgrundsitze»), Absatz 3: «Staatliche Organe und Pri-
vate schulden einander Treu und Glauben. » Seither haben «Treu
und Glauben »-Artikel in mehrere neue Kantonsverfassungen Auf-
nahme gefunden. So heisst es in der Verfassung des Kantons Bern,
die 1995 in Kraft tritt, im dritten von insgesamt 22 Artikeln, die den
Grundrechten, Sozialrechten und Sozialzielen gewidmet sind, kurz
und griffig: «Der Schutz von Treu und Glauben ist gewéhrleistet. »

War das ZGB anscheinend die erste moderne Gesetzessammlung,
in der eine solche ausdriickliche Erklirung an derart prominenter
Stelle vorgenommen wurde, so sind der Entwurf zu einer neuen
Bundesverfassung und mehrere neue Kantonsverfassungen der
Schweiz bislang mutmasslich die einzigen staatlichen bzw. gliedstaat-
lichen Verfassungstexte, in denen « Treu und Glauben » nicht nur als
Rechtsgrundsatz zur Anwendung kommt, sondern explizit zu einem
allgemeinen Rechtsgrundsatz erkldrt wird.

Wer in andern Verfassungstexten «Treu und Glauben» sucht,
wird bezeichnenderweise in der Charta einer iiberstaatlichen Organi-
sation, und wiederum an prominenter Stelle, fiindig. In der Charta
der Vereinten Nationen, in Artikel 2, Absatz 2, heisst es: « Alle
Mitglieder erfiillen, um ihnen allen die aus der Mitgliedschaft
erwachsenden Rechte und Vorteile zu sichemn, nach Treu und Glau-
ben (engl.: in good faith) die Verpflichtungen, die sie mit dieser
Charta iibernehmen. »

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass die Schweiz sich als
ein Staat prasentiert, der Charakterziige aufweist, die eigentlich fiir
vor- und fiir iiberstaatliche Vereinigungen typisch sind. Wenn die
Schweiz entsprechend als «bundesstaatlicher Staatenbund» («con-
fédération fédérale») umschreiben wird, sollte man nicht nur im
Auge haben, dass ihre Gliedstaaten einzelne Hoheitsrechte behalten
haben, wie das sonst nur fiir die Mitgliedstaaten von Staatenbiinden
iiblich ist. Die Schweiz ist aus einem Staatenbund hervorgegangen. In
der Folge vermochte sich im schweizerischen Staatsverstiandnis eine
Einstellung zu erhalten, die fiir liberstaatliche Korperschaften cha-
rakteristisch ist. Dazu gehort in erster Linie der pragmatische Sinn

27 Artikel 11 (Willkiirverbotsartikel), Absatz 2.
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fiir Informalitdt bei den Verpflichtungen, die man eingeht, und bei
der Behebung von Konflikten und Rechtsverstossen.

Ausblick 1: Anthropologische Grundannahmen

Den eigenartigen Ziigen der schweizerischen Gesellschaftsver-
trige liegen auch ganz bestimmte Wertvorstellungen und Auffas-
sungen von Natur, Gesellschaft und Mensch, d.h. philosophische
Voraussetzungen zugrunde, die nicht weniger markant, merkwiirdig
und tiiberlegenswert sind als die vier Vertragsdimensionen, die das
Thema dieser Studie waren. Fiir den Einstieg in die umfassenderen
philosophischen Grundlagenprobleme fehlt es in der politologischen
Literatur zur Schweiz nicht an Ansatzpunkten. Eine Stelle soll ab-
schliessend zitiert werden, weil ihr Autor ebenfalls von einer Gegen-
iberstellung « Schweiz — Hobbes » ausgeht. Anlédsslich von biindnis-
gefihrdenden Meinungsverschiedenheiten iiber die weitere Ent-
wicklung der Eidgenossenschaft war 1481 der Einsiedler Niklaus
von Fliie um Vermittlung angegangen worden. Der ithm zugeschrie-
bene Ratschlag wurde in der Folge zu einer Art schweizerischer
Staatsmaxime. Uber Niklaus von Fliie schreibt nun K.W. Deutsch® :

« Sein Imperativ der Bescheidung: Steckt den Haag nicht zu wiit —
macht die Grenzen nicht zu weit — ist das genaue Gegenteil der Theorie
des Thomas Hobbes, der sagte, die Menschen hitten einen unstillbaren
Durst nach Macht iiber Macht, der nur im Tode endet (a thirst for power
after power, which only ceases in death). Niklaus von Fliie war ein bes-
serer Ratgeber als Thomas Hobbes, und wir sehen, dass das System des
Hobbes, die absolute Monarchie in England, sich nicht erhalten hat; das
schweizerische begrenzte Foderativsystem des Fliie aber ist noch da »

Fraglich ist, ob tatsichlich alle Menschen nur darum nicht das-
selbe, ndmlich alles wollen, weil sie zur Einsicht gelangt sind, dass
dies zu einem Krieg aller gegen alle filhren wiirde. Es konnte auch
sein, dass es gar vielen darum verhéltnisméssig leicht fillt, sich mit
ihrem Teil zu begniigen, weil sie fiir ihre Selbstbescheidung noch
eine ganze Reihe anderer Motive haben. Es ist weiter die Frage zu
stellen, ob bei den Menschen allein Institutionen das leisten, was
Tierpsychologie treibende Politologen den Instinkten zuschreiben,
die man bei den Tieren, nicht aber beim « Midngelwesen » Mensch

28 Die Schweiz als ein paradigmatischer Fall politischer Integration, Bern 1976,
S. 40.
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feststellen konne: ein friedliches und wohlgeordnetes Zusammen-
leben. Es konnte ja sein, dass entsprechende wirtschaftliche und so-
ziale Lebensverhiltnisse weit mehr dazu beitragen.

Ausblick 2: Die Schweiz als Synthese

In den sechziger Jahren veroffentlichte der Historiker H. Liithy
einen vielgelesenen Aufsatz unter dem Titel «Die Schweiz als
Antithese »®. Die vorangehenden Darlegungen beriihren mehr als
einmal Beobachtungen, die man in Liithys Aufsatz finden kann. Den-
noch ist fiir die Uberlegungen der vorliegenden Studie und ihre
Zielrichtung der Titel «Die Schweiz als Synthese» angemessener.
Eine solche Uberschrift wirkt sicher schaler und blasser. Sie verliert
aber ihre Schalheit und gewinnt Konturen, sobald man sieht, dass es
fiir die Synthese, als die man die Schweiz seit der Griindung des
Bundesstaates von 1848 betrachten kann, kein einfaches Muster gibt.

Die Gesellschaftsvertrige der Schweizergeschichte, die sich am
eindeutigsten von denjenigen der Philosophiegeschichte abheben,
sind jene, die in der Alten Eidgenossenschaft vor der Franzosischen
Revolution galten. Die Alte Eidgenossenschaft hatte 500 Jahre Be-
stand. In der zweiten Hilfte erstarrten ihre traditionellen Strukturen
zunehmend. 1798 stiirzten sie klidglich ein. Etwas anderes als ein
Einsturz und der Versuch eines regelrechten Neubaus waren kaum
mehr moglich. Die iiberstiirzt eingerichtete Helvetische Republik, ein
Einheitsstaat mit einer Verfassung nach franzésischem Muster, war,
gesellschaftsvertragstheoretisch betrachtet, die Antithese zu den vo-
ragegangenen Zustinden. Sie hielt fiinf Jahre. Trotz der Kiirze ihrer
Lebenszeit ist die Bedeutung der Helvetischen Republik fiir die fol-
gende Entwicklung nicht zu unterschétzen. Thre Leistungen halten je-
nen der Alten Eidgenossenschaft die Waage. Eine den komplexen
Verhiltnissen angepasste Synthese gliickte jedoch erst nach mehreren
Anldufen im Jahr 1848. Aber selbst sie bedurfte schon nach einem
Vierteljahrhundert, 1874, einer « Totalrevision», wie nun der Aus-
druck lautete, der besser auf den Umsturz von 1798 zugetroffen
hitte.

Es brauchte eine Verfassung, nach der (1) Individuen und (Ge-
biets-) Korperschaften (« Volk und Stiande »), (2) partikulare Rechts-

29 Zuerst 1961 unter dem Titel «La Suisse & contre-courant» geschrieben,
deutsche Fassung 1963, 1969 in Ziirich als Monographie veroffentlicht
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bereiche der Gebietskorperschaften und vom Bund garantierte uni-
versale Rechtsgrundsitze, (3) Vergleichs- und Vermittlungsver-
fahren («Gute Dienste») und Zwangsbefugnisse, (4) Billigkeit
(« Treu und Glauben») und striktes Recht sich ergdnzen und sich
zugleich wechselseitig in ihre Grenzen weisen. Diese Synthese bedarf
der bestidndigen Revision und Anpassung an neue Verhiltnisse.
Misstrauen ist solchen «Totalrevisionen» gegeniiber angezeigt, die
bei den vier einander polar die Waage haltenden Aspektpaaren das
eine Glied zugunsten des anderen eliminieren. 1798 ist eben dies ge-
schehen. Solches ist nach 200 Jahren nicht zu wiederholen, natiirlich
ebensowenig eine Reaktion wie 1815. Wie vor 150 Jahren ist viel-
mehr ein ausbalanciertes Zurechtriicken der Gewichte in allen Waag-
schalen angezeigt. Das Neue an einem «neuen Gesellschaftsvertrag »
liegt in einem neu zu findenden Gleichgewicht von archaischen und
modernen demokratischen Errungenschaften, von archaischen Frei-
heiten und modernen Rechten.

176



	Worin unterscheiden sich die Gesellschaftsverträge der Schweizer- von jenen der Philosophiegeschichte?

